




Walsrode, den 23.1.2012

Vorschlag des Sportwartes  aus gegebenen Gründen für eine Neufassung  der Teamliga Statuten.
………Alt …….

§2.8 Unentschuldigtes Nichtantreten.
Tritt ein Team ohne ausreichenden Grund oder unentschuldigt zu einem Kampf nicht an, so ist ein Strafgeld in Höhe des doppelten Nenngeldes fällig. Eine weitere Ahndung durch das zuständige Schieds- und Disziplinargericht bleibt hiervon unberührt. 

………..Neu…….

§2.8  Nichtantreten zum Teamkampf.
Tritt ein Team gemäß  § 2.7  nicht an  so ist grundsätzlich ein Säumnisgeld in Höhe des doppelten Nenngeldes an den Verband verwirkt.

Ausnahmen gelten nur im Fall höherer Gewalt. Diese liegt nur vor, wenn es dem Team nicht möglich war  den Termin laut Plan  wahrzunehmen.
(beispielsweise eines Unfalls des PKW mit den 4 Spielern, nicht aber bei Verhinderung eines einzelnen Spielers {plötzliches Unwohlsein o.ä} )..

Die absehbare Verhinderung einiger Spieler zu einem zu Kampf ist kein Grund zur Absage.

Ein Fall höherer Gewalt ist dem  Sportwart unverzüglich unter Darlegung der Gründe zu melden.

Erkennt der Sportwart (Schiedsgericht)  höhere Gewalt als gegeben an  so  hat das  spielbereite Team  unverzüglich 2 mögliche Ersatztermine, von denen einer vor dem Spieltermin der nächsten Runde liegen muss, dem Sportwart und dem Gegner zu melden.
Geht das schuldige Team nicht auf die Vorschläge ein,  ist das Säumnisgeld  ohne weitere Aufforderung fällig und das schuldige Team unterwirft sich der Strafe nach $ 2.7.
Die Zuständigkeit des  Schieds- und Disziplinargerichtes bleibt im übrigen unberührt.
